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Verwaltungsbericht
der Polizeidirektion
Direktor: Regierungsrat Dr. Bauder
Stellvertreter: Regierungsrat E. Schneider

A. Allgemeines

I. Personelles

Am 8.September 1966 erklärte Notar Hans Luder, Vorsteher des
Amtes für den Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst, wegen
Erreichung der Altersgrenze seinen Rücktritt auf 28.Februar 1967.

Diese Demission wurde vom Regierungsrat am 15.Novem¬
ber 1966 mit Dankfür die geleisteten Dienste angenommen. Die
Polizeidirektion hat die frei gewordene Stelle unverzüglich für
einen Juristen ausgeschrieben. Es traf jedoch keine Bewerbung
ein. Der Regierungsrat wählte deshalb am 13. Januar 1967 als
neuen Vorsteher des Amtes für den Zivilstands- und
Bürgerrechtsdienst den bisherigen Adjunkten, Paul Martignoni.
Die übrigen Veränderungen im Personalbestand bewegten
sich im normalen Rahmen. Es wird auf die Berichte der einzelnen
Abteilungen verwiesen.

II. Gesetzgebung

Die Polizeidirektion hat im Jahre 1966 folgende gesetzliche
Erlasse vorbereitet und den zuständigen Behörden zur
Beschlussfassung vorgelegt:
1. Gesetz vom 17. April 1966 über die Vorführung von Filmen.
2. Vollziehungsverordnung vom 7. Dezember 1962/29. Dezember

1964 zum Dekret vom 14.November 1962/5. November 1964

über die Haftpflichtversicherung der Fahrradhalter
(Abänderung vom 25.Oktober 1966).

3. Dekret vom 8. November 1966 über die Organisation der
Autobahnpolizei.

4. Tarif vom 30. Dezember 1966 in Fremdenpolizeisachen.

III. Berichte zuhanden des Grossen Rates

1. Motionen

a) Motion Grossrat Rychen betreffend hauptamtliche Ver¬

kehrsinstruktoren; die Behandlung fällt in das Jahr 1967.

b) Motion Grossrat Wisard betreffend Einführung der schrift¬
lichen Führerprüfungen; zurückgezogen.

2. Postulate

a) Postulat Grossrat Fankhauser betreffend Erteilung des

Lernfahrausweises; die Behandlung fällt in das Jahr 1967.

b) Postulat Grossrat Kautz betreffend Strassensignalisation.
c) Postulat Grossrat Rohrbach betreffend Verkehrserziehung

der Kinder und Jugendlichen.
d) Postulat Grossrat Walter betreffend Reform der Straf- und

Arbeitsanstalten.

3. Interpellationen

a) Interpellation Grossrat Eggler betreffend Verkehrsunfälle.
b) Interpellation Grossrat Geissbühler (Köniz) betreffend Vor¬

kommnisse in Witzwil.
c) Interpellation Grossrat Haegeli (Bern) betreffend

Nachtfahrbewilligungen. Die Behandlung fällt in das Jahr 1967.

d) Interpellation Grossrat Iseli betreffend Unfallgefahr in Stef¬
fisburg Station;

e) Interpellation Grossrat Marthaler betreffend Einbürgerungspolitik.

f) Interpellation Grossrat Schwander betreffend Fall des
Schriftstellers W.M. Diggelmann.

4. Schriftliche Anfragen

a) Grossrat Baumberger betreffend Strassensignalisation in
Öschberg.

b) Grossrat Freiburghaus (Rüfenacht) betreffend Prüfung der
Kursfahrzeuge der PTT-Verwaltung.

c) Grossrat Kunz (Wiedlisbaeh) betreffend Verhalten der
Solothurner Strassenpolizei in den Ortschaften des
Bipperamtes. Die Behandlung fällt in das Jahr 1967.

d) Grossrat Michel (Meiringen) betreffend provisorischer
Führerausweis.

e) Grossrat Morand betreffend provisorische Signale bei
Strassenbauten. Die Behandlung fällt in das Jahr 1967.

f) Grossrat Schwander betreffend Vollzug der Urteile gegen
Dienstverweigerer.

g) Grossrat Schwander betreffend Bestimmungen zum Schutze
von Gefangenen vor Falschinformationen.

h) Grossrat Schwander betreffend «Neuenburger Lösung» für
die Dienstverweigerer. Die Behandlung fällt in das Jahr 1967.

i) Grossrat Villard betreffend Bekanntgabe des Strafvollzugs¬
ortes.

5. Kreditbeschlüsse

Die Polizeidirektion hat im Jahre 1966 dem Grossen Rat folgende
Kreditbeschlüsse vorgelegt:
a) Polizeikommando des Kantons Bern, Nachkredit von Fran¬

ken 70000.-für Wohnungsentschädigungen.
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b) Arbeitsanstalt St. Johannsen, Heumoos, Kredit von Fran¬
ken 183000,- für den Ausbau und die Renovation der
Gebäude Nr.38B und 38C gemäss Abmachung mit dem
Schweizerischen Verband für künstliche Besamung.

c) Polizeidirektion, Kredit von Fr. 150000.-für vorläufige
Ausrüstung der Einsatzstellen städtische Brandwache Bern,
Seepolizei Thunersee in Spiez und Seepolizei Bielersee in

Ligerz für Oelwehr.
d) Polizeikommando, Kredit von Fr.80641.65 für die Errichtung

der neuen Polizeiwerkstatt Schermenweg in Bern.
e) Anstalten in Witzwil, Kredit von Fr. 145000.-für den Ausbau

der Getreidetrocknungsanlage «Graeppel».

1 Reglement betr. Schutz gegen den Lärm
1 Reglement betr. Beschädigung des Grundeigentums durch

Geflügel und Schafe

VII. Beschwerden/Rekurse

Die Polizeidirektion hatte 42 Beschwerdeentscheide zuhanden
des Regierungsrates vorzubereiten, die sich gegen erstinstanzliche

Verfügungen folgender Amtsstellen richteten:

Anzahl
Beschwerden/
Rekurse

IV. Kreisschreiben

Die Polizeidirektion hat im Jahre 1966 folgende Kreisschreiben
erlassen:

1. Strassenverkehrsamt 37
2. Fremdenpolizei 4

3. Regierungsstatthalterämter 1

Total 42

1. Kreisschreiben vom Januar 1966 an die Fremdenkontrollen
der Gemeinden des Kantons Bern zur Behandlung
fremdenpolizeilicher Geschäfte.

2. Kreisschreiben vom 15. Februar 1966 an die Regierungsstatthalterämter

und Ortspolizeibehörden betreffend
Lottobewilligungen für die Saison 1966/67.

3. Kreisschreiben vom 10.März 1966 an die Fremdenpolizeibehörden

Basel-Land, Aargau, Neuenburg und Solothurn
sowie die Städte Bern und Biel betreffend Gasfernleitung.

4. Kreisschreiben vom 26.November 1966 an sämtliche Direk¬

tionen des Regierungsrates, das Obergericht, das
Verwaltungsgericht betreffend Anstellung von ausländischen
Hauswarten.

5. Kreisschreiben vom Dezember 1966 an die Fremdenkontrollen

der Kompetenzgemeinden des Kantons Bern betreffend
Einführung von neuen Fragebogen für Ausländer und der
obligatorischen Ausländerausweise.

6. Kreisschreiben vom Dezember 1966 an die Fremdenkontrollen

der Kompetenzgemeinden des Kantons Bern betreffend
Einführung des obligatorischen Ausländerausweises.

VIII. Gastwirtschaftspolizei

Der Regierungsrat bewilligte auf Antrag der Polizeidirektion in
53 Fällen generelle Überzeitbewilligungen gestützt auf Arti-
kel51, Absatz 2 des Gesetzes über das Gastwirtschaftsgewerbe.
Sie betrafen hauptsächlich Geschäfte in Fremdenverkehrsgebieten.

Ferner erteilte die Polizeidirektion in Anwendung von § 12 des
Dekretes vom 14. Februar 1962 über das Tanzen in 20 Fällen

Tanzbetriebspatente mit Gültigkeit für die Jahre 1967 bis 1970.

In Kurorten des Berner Oberlandes wurden für die Sommer-
und Wintersaison insgesamt 102 Saison-Tanzbetriebspatente
und in Verbindung mit diesen 79 Überzeitbewilligungen
ausgestellt.

Die Polizeidirektion hat 33 Kasinobewilligungen erteilt bzw.
erneuert.
Für landesteilsweise veranstaltete Volksfeste wurden in Anwendung

von § 2, Absatz 3 des Dekretes über das Tanzen 30

Bewilligungen erteilt. Ausnahmebewilligungen für Tanzanlässe
gemäss § 9 des Dekretes über das Tanzen wurden 13 erteilt.

V. Einigungsämter

Die Einigungsämter des Kantons Bern haben sich in einem
Fall mit Einigungsverhandlungen und Vermittlungen zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer befasst und zwar im Bezirk
Il/Mittelland.
Es ist eine Einigung zustande gekommen durch Annahme des

Vermittlungsvorschlages des Einigungsamtes.
Arbeitsniederlegung fand im Berichtsjahr keine statt.

VI. Gemeindereglemente

Nach Vorprüfung durch die Polizeidirektion hat der Regierungsrat

genehmigt:
9 Bestattungs- und Friedhofreglemente
2 Taxireglemente
1 Weidereglement

11 Réglemente über die öffentlichen Feiertage, Sonntagsruhe
und Ladenschluss

4 Polizeireglemente
2 Badeordnungen

B. Bewilligungs- und Kontrollwesen

I. Lichtspielwesen

Der Polizeidirektion obliegt gemäss dem kantonalen Lichtspielgesetz

vom 10.September 1916 und seiner Vollziehungsverordnung

vom 13. Juni 1917 die Aufsicht über das Kinowesen. Nach
Artikel 2 des zitierten Gesetzes bedarf es zur Einrichtung und

zum Betrieb öffentlicher Lichtspieltheater und zur
gewerbsmässigen Veranstaltung von Lichtspielvorstellungen in anderen
Unterhaltungsinstituten und im Wandergewerbe einer
Konzession sowie einer Betriebsbewilligung. Während im
Konzessionsverfahren zu prüfen ist, ob der Bewerber die nötige persönliche

Gewähr für eine klaglose Leitung des Unternehmens bzw.

Durchführung der Veranstaltung bietet, ist im
Betriebsbewilligungsverfahren zu untersuchen, ob in bau-, feuer- und
sicherheitspolizeilicher Hinsicht die Voraussetzungen eines gefahrlosen

Betriebs erfüllt sind.
Der Entscheid über die Frage der Erteilung der Konzession
obliegt der kantonalen Polizeidirektion, wogegen es Sache der

Ortspolizeibehörde ist, zu entscheiden, ob die Betriebsbewilligung

erteilt werden kann. Die Ortspolizeibehörden unter-
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breiten jedoch auch Gesuche um Erteilung der Betriebsbewilligung,

wenigstens soweit es sich um Kinobau- oder
Umbauprojekte handelt, der kantonalen Polizeidirektion, welche die
Bau- und Einrichtungspläne auf ihre Vorschriftsmässigkeit
prüft und die nötigen Verfügungen trifft.
Nebst der Prüfung von Kinobauprojekten und der Behandlung
von Konzessionsgesuchen obliegen der kantonalen
Polizeidirektion auf dem Gebiete des Lichtspielwesens verschiedene
weitere Aufgaben, wie der Entscheid über Gesuche um Zulassung

schulpflichtiger Kinder und Jugendlicher zur Vorführung
bestimmter Filme, der Entscheid über Gesuche um Erteilung
einer Bewilligung zur Eröffnung oder zur Umwandlung eines
Betriebes der Filmvorführung sowie die Beratung in
kinorechtlichen und kinopolizeilichen Fragen aller Art.
Das Lichtspielgesetz bestimmt, dass die schulpflichtige Jugend
zur Vorführung nur solcher Filme Zutritt hat, welche vom Licht-
spielkontrollbeamten der kantonalen Polizeidirektion geprüft
und jugendfrei erklärt worden sind. Im Berichtsjahr waren 117

derartige Begehren zu beurteilen. Von den geprüften Filmen
konnten 112 ohne Einschränkung oder bedingt (sei es durch
Festsetzung eines bestimmten Mindestzulassungsalters oder
nach Verfügung von Filmkürzungen) für die Schuljugend
freigegeben werden. - Die Ortspolizeibehörden sind gesetzlich
befugt, die Zahl der jugendfrei erklärten Filmvorführungen zu
beschränken.
Die Überprüfung der für die Schuljugend vorgesehenen Filme
bildet eine durch den Jugendschutz gebotene Ausnahme von
dem in der Bernischen Staatsverfassung (Art.77) verankerten
Zensurverbot. Nach Massgabe dieser Bestimmung kann ein -
für das Erwachsenenpublikum vorgesehener - Film im Kanton
Bern erst dann behördlich geprüft und gegebenenfalls
beanstandet werden, wenn er öffentlich aufgeführt wird; und zwar
ist es Sache des Richters, auf Grund der einschlägigen
Bestimmungen des Strafrechts zu beurteilen, ob ein Film unzulässig
ist.
Die Entscheide über Gesuche um Erteilung einer Bewilligung
zur Eröffnung oder zur Umwandlung von Betrieben der
Filmvorführung stützen sich auf das Bundesgesetz vom 28.Septem¬
ber 1962 über das Filmwesen. Artikel 18 dieses Gesetzes
bestimmt, dass die Eröffnung und die Umwandlung von Betrieben
der Filmvorführung einer behördlichen Bewilligung bedarf, dass
als Umwandlung insbesondere der Wechsel des Inhabers und
jede Änderung der massgeblichen Beteiligung am Kapital
solcher Betriebe gilt, und dass Gesuche um Erteilung einer
Bewilligung unter dem Gesichtspunkt der allgemeinen kultur- und
staatspolitischen Interessen zu entscheiden sind. Sodann wird
in Artikel 20 des Bundesgesetzes über das Filmwesen u.a.
bestimmt, dass die Kantone die Behörden bezeichnen, die über
Gesuche um Erteilung einer Bewilligung entscheiden, und dass
sie das Verfahren regeln.
Im Berichtsjahr wurden gestützt auf die genannten Bestimmungen

des eidgenössische Filmgesetzes verschiedene Umwand-
Iungs(lnhaberwechsel)-Bewilligungen erteilt.
Am I.Februar 1966 hat der Grosse Rat nach zweiter Lesung das
neue Gesetz über die Vorführung von Filmen mit 114:0 Stimmen
gutgeheissen. In der Volksabstimmung vom 17. April 1966 wurde
das Gesetz mit 44441 gegen 24340 Stimmen angenommen.
Nach Artikel 32 des Gesetzes wird der Regierungsrat den
Zeitpunkt seines Inkrafttretens bestimmen und die zu seinem Vollzug

nötigen Vorschriften erlassen. Alle diesem Gesetz
widersprechenden Vorschriften werden auf den Zeitpunkt seines
Inkrafttretens aufgehoben, so das Gesetz vom lO.Septem-
ber 1916 über das Lichtspielwesen und Massnahmen gegen die
Schundliteratur, die Vollziehungsverordnung vom 13. Juni 1917

sowie die Vollziehungsverordnung vom 30.April 1963 zum
Bundesgesetz.
Ein Entwurf der Polizeidirektion vom August 1966 für eine
Vollziehungsverordnung zum neuen Gesetz wurde im Oktober 1966

von einer Expertenkommission beraten. Der aus dieser Beratung

hervorgegangene bereinigte Entwurf fand die Zustimmung aller
Direktionen des Regierungsrates. Der Regierungsrat hat die
Vollziehungsverordnung samt dem Gesetz auf den I.April 1967
in Kraft gesetzt.

II. Lotterien, Spielbewilligungen

Der Regierungsrat bewilligte im Jahre 1966 folgende Lotterien
mit einer Emissionssumme von Fr.50000.- und mehr:

Fr.

Berner Theaterverein Bern 200 000.
Berner Theaterverein Bern 200 000.
Stadtmusik Bern 180 000.

Arbeitergemeinschaft Bernischer Kranken- und
Invaliden-Selbsthilfeorganisation, Bern 250 000.
Braderiegenossenschaft Biel 100 000.
Organisationskomitee «Kramgasse Bern,
Rendez-vous der Welt» 60 000.
Theaterverein Biel 72 000.
Bieler Messe 1966 150 000.

Musikgesellschaft Schwarzenburg 75 000.
Union des Sociétés de Tramelan 100 000.
Verkehrsbetriebe-Schützen Bern 60 000.
Genossenschaft Stadion Lachen, Thun 200 000.

Feldweibelgesellschaft Bern und Umgebung 300 000.
Organisationskomitee des 30. kantonalbernischen
Arbeitermusikfestes in Bern 90 000.
Société de la Pouponnière «Etoile du Ried»,
Bienne 100 000.
Kleinkaliberschützen Uttigen 75 000.

Sevalotteriegenossenschaft, Emissionen 165,
167 und 169 3 000 000.
Emission 166 900 000.
Emission 168 1 200 000.

Der Regierungsrat und die Polizeidirektion haben dazu noch
52 Bewilligungen erteilt für die Durchführung von Lotterien,
deren Emissionssumme Fr.50000,- nicht erreicht, ferner 211

Klein-Lotterien mit Emissionssummen bis Fr.6000.-.
Von ausserkantonalen Lotterieunternehmungen besitzt einzig
die Sport-Toto-Gesellschaft Basel eine unbeschränkte
Durchführungsbewilligung für den Kanton Bern. Der Anteil unseres
Kantons am Reingewinn der Gesellschaft des Geschäftsjahres
1965/66 beträgt Fr. 1 583777.-.
Die Polizeidirektion hat 2463 (Vorjahr 2603) Tombolabewilligungen,

126 (Vorjahr 117) Kegelbewilligungen sowie 259 (Vorjahr

240) Bewilligungen für mehr als einen Tag dauernde Spiele
und 1320 (Vorjahr 1260) Lottobewilligungen erteilt.

III. Passwesen

Erwartungsgemäss sind die Brutto-Gebühreneingänge im
Berichtsjahr neuerdings stark zurückgegangen und zwar von
Fr.598656.- (1965) um Fr.136431.- auf Fr.462225.-, d.h. um
22,79%. Ein Grund dafür ist zweifelsohne der, dass Spanien als
begehrtes Reiseland seit 15.März 1966 den Passzwang und die
Visapflicht aufgehoben hat und als 13.Land mit der blauen
Identitätskarte oder mit einem seit weniger als 5 Jahren
abgelaufenen Pass bereist werden kann. Pässe gelangten insgesamt
14255 (Vorjahr: 20318) zur Ausgabe, 6063 oder 29,98% weniger
als 1965. Es fällt auf, dass vermehrt Pässe mit der maximal
möglichen Gültigkeitsdauer von 5 Jahren verlangt werden.
Erstmals seit vielen Jahren hat ebenfalls die Anzahl der zum
Versand gelangenden Nachnahmen abgenommen und zwar
von 11028 (1965) um 1263 auf 9765, d.h. um 11,46%. Es ist damit
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zu rechnen, dass im Verlaufe des Jahres 1967 auch Jugoslawien
den Passzwang und die Visapflichtaufhebt, Grund zur Annahme
also, dass die Erträgnisse weiterhin sich vermindern werden.
Den Personalbestand haben wir um 2 Arbeitskräfte von 8 auf 6

reduziert (1964:10). Abermals konnte von der Anordnung einer
Überzeitarbeit Umgang genommen werden.

IV. Aussen- und Strassenreklame

Der Eingang an Gesuchen um Bewilligung von Aussenrekla-
men hat im verflossenen Jahr unerwartet stark zugenommen.
Mit 950 (Vorjahr 707) Geschäften wurde die höchste bisher in
einem einzigen Jahr verzeichnete Anzahl Bewilligungsbegehren

eingereicht. Noch in den Jahren 1957-1960 wurden
durchschnittlich lediglich 280 Gesuche zur Behandlung eingereicht.
Im Vergleich dazu beträgt die Zunahme im Jahre 1966 rund 340%
oder annähernd das Dreieinhalbfache. Diese Zunahme beruht
allerdings auch auf einer besseren Kontrolle auf diesem Gebiet.
Dennoch wäre es falsch, die Zunahme der Aussenreklame als
vorübergehende Zeiterscheinung darzustellen. Der Aussen-
werbung wird heute ganz im Gegenteil allerorts viel grössere
Bedeutung beigemessen, als dies noch vor wenigen Jahren
der Fall war. Dies beweist schon allein die Tatsache, dass die
Reklamen - vor allem die Warenreklamen - anstatt wie früher
in billigen Blechausführungen und meistens unbeleuchtet,
nunmehr in kostspieligen und vor allem beständigen
Kunststoffprodukten, vielfach in Verbindung mit Beleuchtungseinrichtungen,

erstellt und angebracht werden. Begreiflicherweise
sollen diese kostspieligen und für eine lange Lebensdauer
hergestellten Werbemittel in erster Linie dort plaziert sein, wo sie
den besten Werbeeffekt erzielen, dort also, wo sie am
augenfälligsten zur Geltung kommen und womöglich auch den

Durchgangsverkehr ansprechen. Es ist daher nicht verwunderlich,

wenn schon allein aus Gründen der Verkehrssicherheit dieser

Entwicklung ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt
werden muss. Das gleiche gilt übrigens auch in bezug auf den
Landschafts- und Ortsschutz.
Im Berichtsjahr wurden 870 Bewilligungen ausgestellt, die
einen Gebührenertrag von Fr.38578- (Vorjahr Fr.29893.-)
einbrachten. Hinzu kommen 52 Bewilligungen, die gebührenfrei

erteilt wurden (Reklamen verschiedener öffentlicher
Betriebe, einmalige, kurzfristige Plakatanschläge usw.). Abgewiesen

wurden 161 Begehren, und bei 279 Reklamen musste deren
Entfernung angeordnet werden. Aus dem Zuwachs an
Bewilligungsbegehren sind auch administrative Mehrarbeiten
erwachsen, so dass die Prüfung der einzelnen Projekte an Ort
und Stelle leider nicht überall in gewünschter Weise erfolgen
konnte. Immerhin wares möglich,348 Reklamen anlässlich eines
Augenscheines zu beurteilen, wozu insgesamt 52 Inspektionstage

anberaumt werden mussten.
Die nachstehende Aufstellung vermittelt eine Übersicht über
die im Berichtsjahr ausgestellten Bewilligungen.

Art der Reklame und deren Aufstellung 1966 1965

1. Unbeleuchtete Reklamen 311 203

A. Parallel zur Strasse stehend 237 219

davon Warenreklamen 71 31

B. Quer zur Strasse stehend 74 30

davon Warenreklamen 56 10

2. Beleuchtete Reklamen 559 471

A. Parallel zur Strasse stehend 267 219

davon Warenreklamen 118 59

B. Quer zur Strasse stehend 292 252

davon Warenreklamen 208 157

3. Temporäre Reklamen 32 25
4. Orientierungstafeln 12 10

V. Hausier- und Wandergewerbe

Der in den letzten Jahren festgestellte Rückgang der Geschäftslast

des Patentbüros dauerte weiterhin an, betraf aber
ausschliesslich die Hausiertätigkeit, während die übrigen ambulanten

Gewerbe sich ungefähr im gleichen Umfang wie bisher
hielten. Der kaum 3,8%ige Rückgang, der auf das Anhalten der
guten Konjunkturlage, die erhöhten AHV-Renten und die

gesteigerte Tätigkeit der IV zurückzuführen ist, ist in der
Öffentlichkeit nur wenig spürbar.
Nach wie vor wurden alle Gesuche geprüft und bei Ungeeignet-
heit des Bewerbers oder bei Fehlen der gesetzlichen
Voraussetzungen abgewiesen. Zahlreiche Hausierer mussten feststellen,

dass sie die Erfolgsaussichten überschätzt hatten und
gaben das Gewerbe bald wieder auf.
Die Zahl der Verkaufsbewilligungen war immer noch gross.
Wenn auch zahlenmässig nur 301 Inhaber aufgeführt sind, so
wurden doch rund 1500 derartige Bewilligungen für Sonderanlässe

ausgestellt.

Statistisches:

I. Hausierer und ambulante Gewerbe (Art.15 WHG)

An den 1414 ausgestellten Patenten waren folgende Arten
beteiligt:

Hausierpatente 904 Patentinhaber
kurzfristige Verkaufsbewilligungen 301 Patentinhaber
amb. Ankauf von Waren (hauptsächlich
Altstoffe) 93 Patentinhaber
amb. Gewerbe (Schleifen, Korb- u. Schirmflicken,

Einsammeln von Reparaturaufträgen,

Photographen) 116 Patentinhaber

14 Gehilfenpatente sind darin inbegriffen. Die Patente und
Bewilligungen verteilten sich auf 918 Männer, 407 Frauen und
89 Firmen oder 926 Kantonsbürger, 457 Ausserkantonale und
31 Ausländer. Die Jahrgänge von 50 bis 60 Jahren waren am
stärksten vertreten, aber auch die über 70jährigen machten
noch 7,6% aus.
Die Arten der mitgeführten Warengattungen blieben fast immer
die gleichen. Immer mehr frühere Korber verlegten sich auf den
Ankauf von Altstoffen.

II. Schaustellergewerbe (Art.49ff WHG)

Der Anteil der Schaustellertätigkeit am Wandergewerbe hielt
sich ungefähr im bisherigen Rahmen. An 284 (Vorjahr 295)

Schausteller, Artisten, Theater- und Konzertagenturen,
Unterhaltungsetablissements, Musiker, wandernde Truppen usw.
wurden 1140 (Vorjahr 1231) Bewilligungen erteilt.

III. Wanderlager (Art.29ff WHG)

Das Patentbüro stellte, im jeweiligen Einvernehmen mit den

zuständigen Gemeindebehörden, an 20 Firmen 29 Wanderlagerbewilligungen

aus. Die Bewilligungen für die Verkaufswagen
der Migros wurden nach wie vor durch das Sekretariat erstellt.
Die Migros bediente im Berichtsjahr in 56 Gemeinden 101

Standorte. Sie bezahlte Fr.64208.10 Gebühren, von denen die
eine Hälfte in die Staatskasse und die andere Hälfte im Verhältnis
zu den erzielten Umsätzen an die Gemeinden floss.

IV. Verordnung über den Hausierhandel mit lebendem Geflügel
und Kaninchen (9. Juli 1946).

Im Berichtsjahr wurden an meist berufsmässige Händler 19

(Vorjahr 20) Patente ausgestellt. 50% der Gebühreneinnahmen
wurden an die Tierseuchenkasse überwiesen.
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V. Kasino-Bewilligungen (Art. 43 G WG)
Es wurden an 25 Betriebe mit Konzerten und Unterhaltungsmusik

33 Kasinobewilligungen ausgestellt oder erneuert.

VI. Tanzbetriebspatente (Dekret vom 14. Februar 1962 über das
Tanzen)
Alle Tanzbetriebspatente der Periode 1963-1966 waren auf
Ende 1966 abgelaufen. Davon wurden bis 31. Dezember 1966

20 erneuert. Nebst den Neuausstellungen und Erneuerungen
waren 5 Übertragungen auf neue Patentinhaber und zwei
Änderungen vorzunehmen.

VII. Handelsreisendenkarten (BG vom 4.Oktober 1930 über die
Handelsreisenden)
12 Monatsabrechnungen, je alle 30 Amtsbezirke umfassend,
wurden an das BIGA abgeliefert. Erfasst wurden :

2989 Gewerbelegitimationskarten
1559 Taxkarten für Kleinreisende
236 Übertragungen

28 Nachträge
2 Duplikatkarten.

Ferner waren 82 Rückerstattungsgesuche und 67
Materiallieferungen zu behandeln.

VI. Fremdenpolizei
Eine vom Bundesrat bestellte Kommission von Spezialisten
bearbeitete im Laufe des Berichtjahres das Problem einer
neuen genaueren Statistik. Man will versuchen, eine umfas¬

sende neue Ausländerstatistik einzuführen, die auf dem Prinzip
der elektronischen Datenverarbeitung beruht. Bis dahin werden

die bisherigen Zählungen weitergeführt, wobei allerdings
die statistischen Erhebungen laufend verbessert werden.
Vorläufig sind die Zahlen noch vergleichbar. Die Vergleichbarkeit
war übrigens einer der Hauptgründe, um nicht sogleich eine

ganz neue Erhebungsart einzuführen.

Die übliche Februarzählung ergab folgendes:
1950 9 891

1951 9 780

1952 13 252

1953 15 252

1954 16 961

1955 17 628

1956 19 582

1957 22 527

1958 26 506

1959 24 386

1960 25 376
1961 33 852

1962 45 027

1963 52163
1964 53 722

1965 51 666
1966 53 442

Die Zunahme beträgt 3,4%.

Diese Zunahme ist lediglich durch eine Vorverlegung des
Erhebungsdatums bedingt. Man wollte versuchen, die Erhebung am
Ende des Jahres über die gesamte Wohnbevölkerung mit der
Februarerhebung zusammenzulegen, in dem Sinne, dass im
Jahre 1965 die erwerbstätigen Ausländer nicht im Februar, sondern

anfangs des Jahres gezählt wurden. Da im Berichtsjahr
diese Zählung wieder im Februar durchgeführt wurde, wo
bereits Saisonarbeiter eingereist sind, ergab sich zwangsweise
eine grössere Zahl. Effektiv hat es aber weniger erwerbstätige
Ausländer als im Jahre 1965.

Die Augustzählung (mit den Saisonarbeitern) ergab folgendes Bild:

Total der kontrollpflichtigen
ausländischen Arbeitskräfte

Davon entfallen auf

Deutsche Franzosen Italiener Österreicher Spanier

1965 47 411 21 604 69 015
1964 51 097 22 647 73 744
1963 49 712 22 044 71 756
1962 47 334 20 605 67 939
1961 40 561 17153 57 714
1960 30 856 14 450 45 306
1959 24 751 12 589 37 340
1958 25 327 13 943 39 270
1957 27128 13 915 41 043
1956 22 487 12 182 34 669

Die Abnahme im August betrug 3,3%.

Angehörige
anderer
Staaten

Männer Frauen Total Total Total Total Total Total Total

Nicht-Saisonarbeiter
Saisonarbeiter
Grenzgänger

28 513
17 401

313

17 227
2 641

636

45 740
20 042

949

3 695
428

8

1 070
217
910

31 015
15 779

25

1 281

304
6 612
2 832

3

2 067
482

3

Zusammen 1966 46 227 20 504 66 731 4 131 2 197 46 819 1 585 9 447 2 552

Zusicherungen der Aufenthaltsbewilligungen zum Stellenantritt
und Bewilligungen zum Stellenwechsel wurden wie folgt erteilt:

Zusicherungen Bewilligungen
zum Stellenwechsel

1956

1957

1958
1959
1960

1961

1962

1963
1964

1965

1966

33 941 9 216
38 486 10 338
31 935 8 716
32 653 9 065
44 921 10178
57 951 14 452
55 565 17 593

36 887* 16 451

36 259** 16 274
33 332 8142
27 699 6 999

andere Berechnungsgrundlage ab 1964
andere Berechnungsgrundlagen (ohne Bern, Biel, Thun)

Am Ende des Berichtsjahres waren 1005 Grenzgänger im Kanton
Bern beschäftigt (Vorjahr 784).

Aufenthalts-, Niederlassungs- und Toleranzbewilligungen wurden
erteilt:

Aufenthaltsbewilligungen für neu Eingereiste:

Nicht erwerbstätige Ausländer 2 165

kurzfristig erwerbstätige Ausländer 2 486

Saisonarbeiter 22 431

übrige erwerbstätige kontrollpflichtige
Ausländer 13 061 40 143

Verlängerungen der Aufenthaltsbewilligungen :

an nicht erwerbstätige Ausländer 2 792

an erwerbstätige kontrollpflichtige Ausländer 40 019 42 811

Übertrag 82 954




























































